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Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Behindertenzentrum des Landkreises Delitzsch 

gGmbH 

 

Beschluss 

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen ermächtigt den Landrat des Landkreises Nordsachsen, in 

der Gesellschafterversammlung der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH der Anpassung des 

Gesellschaftsvertrages der Behindertenzentrum des Landkreises Delitzsch gGmbH wie folgt 

zuzustimmen: 

 

„§ 2 Gegenstand 

 

(1) Gegenstand dieses Unternehmens ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 

durch den Betrieb des Behindertenzentrums und dessen Einrichtungen. 

Die Eingliederungshilfe umfasst insbesondere: 

 

a) die Werkstätten für behinderte Menschen einschließlich Eingangsverfahren, 

Berufsbildungsbereich/ Modulare Ausbildung sowie Förder- und Betreuungsgruppe 

b) die heilpädagogischen Maßnahmen (einschließlich Frühförderung) in der 

unternehmenseigenen Kindertagesstätte 

c) Außenwohngruppen und Wohnstätten 

d) den Sozialpsychiatrischen Dienst im Landkreis Nordsachsen 

e) die Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Delitzsch mit der Außenstelle Eilenburg und den 

Außensprechstunden Schkeuditz, Taucha, Torgau und Oschatz 

f) die ergotherapeutischen Leistungen 

g) die niederschwelligen Angebote für Menschen mit Behinderungen und chronisch psychisch 

kranken Menschen (Kontaktstelle „Anker“) 

 

(2) Außerdem unterstützt die Gesellschaft die medizinische Versorgung im Landkreis Nordsachsen 

durch den Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums. 

 

(3) Beteiligungen, an denen dem Unternehmen allein oder zusammen mit anderen Unternehmen im 

Sinne von  96 Abs. 2, 1. Halbsatz Sächsische Gemeindeordnung die Mehrheit der Anteile zusteht, 

dürfen nur unterhalten werden, wenn die in § 96 Abs. 2, Ziffer 1 und 2a bis 8 Sächsische 

Gemeindeordnung enthaltenen Maßgaben im Gesellschaftsvertrag verankert sind“ 
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Abstimmungsergebnis 

68 Ja-Stimme(n) 0 Nein-Stimme(n) 0 Enthaltung(en) 

 

Die Vorlage wird einstimmig beschlossen und erhält die Beschluss-Nr. 508/14 KT.       

 

 

 

 

 

 
Czupalla Siegel 

Vorsitzender des Kreistages 
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